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1 S. Gesetz~ Wiener Pflicht.Sdtulorganisationsgesetz; Abänderung. 
18. Gesea; Kanalanlagen und Elnmündungsgebühren; Abänderong. 
14. Kundmadiung: Ambulatoriumsbeiträge für die Wiener städtischen Krankenanstah:en; Erweiterung und Er

gänzung. 
13. Verordnung: Anerkennung von Prädikaten. die von anderen österreidtischen Filmbegutachtungsstellen ver~ 

liehen werden (Filmprädikat-Anerkennungsverordnung). 

12. 

Gesetz vom 22. Dezember 1966, mit dem das 

1. Im § 8 Abs. 4 hat der Nebensatz n, höchstens 
jedoch 500 S" zu entfallen. 

Wiener Pßichtsdmlorganisationsgesetz neuer-; 2. Iin § 8 Abs. 6 lit. d bis f sind jeweils zwi-
lich abgeändert wird. 1 s.:hen den Worten ,;•Gcl>ieten der" und dem 

· _, h . f"h d Wort „geschlossenen die Warte „offen"11, g-e-
Dcr W1ener Lanutag at :tn Aus u rung es kuppelten oder" ehizufügen. 

§ 30 Abs. 2 des Schulorganisationsgesetzes, BGB!. 
Nr. 24211962, -in der Fassung der NoveUe BGB!. 
".'Ir. 243/1965 und der Novelle BGB!. Nr. 1731 
l 966, beschlossen: 

3. Der § 14 hat zu lauten: 

„§ 14 

Abänderung der Gebühren-
Artikel I bemessung 

Das Wiener Pflichtschulorganisatioru.-geretz, Wird nach Zustellung des Be~ssungsbeschekles 
LGBl. für Wien Nr. 17/1%3, in der Fassung des: eine Abänderung des Bauvorhabens bewil:ligt, die 
Landesgesetzes vom 22. April 1966, LGBl. für' von Einfluß auf die Bemessungsgrundlage der 
Wien Nr. 15, wird ab;;eändert wie folgt: Kanaleinmündungsgebühr ist, oo hat die Behörde 

§ 21 Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) Die Schüler des Polytechnischen Lehr
ganges sind unter Bedaditnahme auf eine für die 
Un~erridrnführung erforderliche Mindemrhüler
zahl nach ihrer Vorbildung fo Klass>cn zusam
;nenzuf assen. (f 

Artikel II 

Dieses Geretz tritt mit !. September 1966 m 
Kraft. 

Der Landeshauptmann: D<r Landewntsdirektor: 
Marck Ertl 

13. 

den Bemessungsbescheid von Amts wegen ent
sprechend abzuändern.u 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt 111it B.eginn des. auf den 
Tag 5,einer Kundmachul11l nächstfolgenden Ka
lendermonates in Wfrksamkcit. 

Der Lan.deih.uptrfw.nn: Der 1Andesamts<litiekt-0r: 
Marek Ertl 

14. 

Kundmachung des Amtes der Wiener Landes
regierung vom 7. Februar 1967, MA 17-Vlfi· 
3333/66, betreffend die Erweiterung und Er· 
gänzung der Ambulatoriumsbeiträge für die 

Wiener städtischen Krankenanstalten. 
Gesetz vom 22. Dezember 1966, mit dem das ' . . . 
Gesetz über Kanalanlagen und Einmündungs-' Mit Beschluß .der W1ener Landesreg1eru~g vom 

gebühren abgeändert wird. · : 7. Februar 19.67, Pr. Z. 289, wurden gemaß § 34 
· Abs. 1 des Wtener Krankenamtaltengesetz..es vom 

14. November 1957, LGBI. für Wien Nr. 1/58, 
in -der geltenden Fassung, diie Bei·träge für die 
ambulatorische Untersndrnng und Behandlung 

Der Wiener Landtag hat bes,chlossen: 

Artikel l 

Das Gesetz vom 21. Oktober 1955, LGBI. für von Personen, die nicht als Pl1eglinge der Anstalt 
Wien Nr. 22, über Kanalanlagen und fanmün· , aufgenommen sind (Ambulatoriumsbeitrag), für 
dungsgebilhren wird abgeändert wie folgt: : die Wiener städti.chen Krankenanstalten mit 
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